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Tarifdaten-Auszug 
 
Tarifbereich/Branche:   Nahverkehr Sachsen 
 
 
Tarifvertragsparteien/Ansprechpartner  
Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V. (KAV Sachsen) 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
 

Fachlicher Geltungsbereich  

Der Tarifvertrag gilt für tarifgebundene Arbeitnehmer in Nahverkehrsbetrieben, 
die Mitglieder im KAV Sachsen e.V. sind. 

  

Laufzeiten gültig ab erstmals kündbar zum 
Spartentarifvertrag Nah-
verkehr Sachsen (TV-N 
Sachsen) vom 
27.10.2020 i. d. F. vom 
05.12.22 

01.10.2022 31.12.2023 

Entgelttarifvertrag 01.10.2022 31.12.2025 
Tarifvertrag für Auszubil-
dende im öffentlichen 
Dienst vom 13.09.2005 
i. d. F. vom 22.04.2023 

01.10.2005 3 Monate zum Ende ei-
nes Kalenderhalbjahres 

  

Anzahl der Entgeltgruppen: 15 

Differenzierung der Entgeltgruppen nach Betriebszugehörigkeit: ja 

 

Wöchentliche Regelarbeitszeit:  
 Bis 31.03.2023: 39 Stunden 
 Ab 01.04.2023: 38 Stunden 

 

Höhe der monatlichen Entgelte (auszugsweise): 
 
Unterste Entgeltgruppe EG 2  

AN mit einfachen Tätigkeiten - vorwiegend mechanisch 
 
Tätigkeitsbeispiele: Automatenauffüller, Gebäude- und/oder Fahrzeugreinigung, 
Küchenhilfe, Bote, einfache Bürotätigkeiten 
 
ab 
 01.10.2022 01.10.2023 
Stufe 1 2.020,88 € 2.055,23 € 
Stufe 2 2.107,00 € 2.142,82 € 
Stufe 3 2.230,04 € 2.267,95 € 
Stufe 4 2.364,14 € 2.404,33 € 
 

  

Tarifauskunft  
 
Sie erreichen uns unter: 
 
tarifanfrage@ 
zefas.sachsen.de 

ZEFAS – Zentrum für  
Fachkräftesicherung und  
Gute Arbeit 
 
Stadlerstr. 14 
09126 Chemnitz 
 
www.zefas.sachsen.de 

 

Stand: 24.01.2024 
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Entgeltgruppe EG 5 

5.1 Arbeitnehmer mit abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit mindestens dreijähriger Ausbildungsdauer und entsprechenden 
Tätigkeiten  
 
Tätigkeitsbeispiele: Kfz-Handwerker, Industriemechaniker, Kfz-Mechatroniker, 
Technischer Zeichner, Gleisbauer, Bürokaufmann 
 
5.2 Arbeitnehmer, die Tätigkeiten ausüben, die gründliche und vielseitige Fach-
kenntnisse erfordern  
 
Tätigkeitsbeispiele - jeweils nach sechsmonatiger Tätigkeit: 
Kraftomnibusfahrer, Lokführer, Triebwagenführer, Straßenbahnwagenfah-
rer/Straßenbahnfahrer, Fährschiffer  
 
5.3 Arbeitnehmer die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen den Obersät-
zen und Beispielen zu 5.1 und 5.2 entsprechende gleichwertige Tätigkeiten aus-
üben 
 
ab 
 01.10.2022 01.10.2023 
Stufe 1 2.413,37 € 2.454,40 € 
Stufe 2 2.557,32 € 2.600,79 € 
Stufe 3 2.711,12 € 2.757,21 € 
Stufe 4 2.889,45 € 2.938,57 € 
 
Entgeltgruppe EG 8 

8.1 Arbeitnehmer, deren Tätigkeiten sich durch das Maß ihrer Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 7.1 herausheben  
 
Tätigkeitsbeispiele: Selbstständiges Anfertigen/Ändern/Pflegen von DV-
Programmen und DV-Programmbausteinen  
 
8.2 Arbeitnehmer die Tätigkeiten ausüben, die gründliche, umfassende Fach-
kenntnisse und selbstständige Leistungen erfordern  
 
Tätigkeitsbeispiele: Bilanzbuchhalter, Fahrlehrer, Netzwerkadministrator, Perso-
nalreferent 
 
8.3 Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 7.3, deren Tätigkeiten sich durch das Maß 
der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 7.3 herausheben 
 
8.4 Arbeitnehmer die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen den Obersät-
zen und Beispielen zu 8.1, 8.2 und 8.3 entsprechende gleichwertige Tätigkeiten 
ausüben. 
 
ab 
 01.10.2022 01.10.2023 
Stufe 1 2.962,20 € 3.012,56 € 
Stufe 2 3.155,34 € 3.208,98 € 
Stufe 3 3.363,00 € 3.420,17 € 
Stufe 4 3.594,45 € 3.655,56 € 
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Entgeltgruppe EG 11  

11.1 Arbeitnehmer mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechenden Tätigkeiten  
 
11.2 Arbeitnehmer, deren Tätigkeiten sich durch das Maß der Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 10.1 herausheben 
 
11.3 Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen Tätigkeiten 
ausüben, die den Tätigkeiten nach Ziffer 11.1 bis 11.2 gleichwertig sind. 
 
ab 
 01.10.2022 01.10.2023 
Stufe 1 3.679,13 € 3.741,68 € 
Stufe 2 3.928,97 € 3.995,76 € 
Stufe 3 4.202,51 € 4.273,95 € 
Stufe 4 4.504,97 € 4.581,55 € 
 
Höchste Entgeltgruppe EG 15  

15.1 Arbeitnehmer mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechenden Tätigkeiten, die sich erheblich aus der Entgeltgruppe 14.1 heraus-
heben  
 
15.2 Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen entspre-
chende gleichwertige Tätigkeiten ausüben. 
 
ab 
 01.10.2022 01.10.2023 
Stufe 1 4.904,28 € 4.987,65 € 
Stufe 2 5.268,98 € 5.358,55 € 
Stufe 3 5.825,73 € 5.924,77 € 
Stufe 4 6.486,08 € 6.596,34 € 
 
  

Monatliche Ausbildungsvergütung:     
                                                  bis 29.02.2024             ab 01.03.2024 
im 1. Ausbildungsjahr               1.068,26 €                    1.218,26 € 

im 2. Ausbildungsjahr               1.118,20 €                    1.268,20 € 

im 3. Ausbildungsjahr               1.164,02 €                    1.314,02 € 

im 4. Ausbildungsjahr               1.227,59 €                    1.377,59 € 

 

Urlaubsdauer (auszugsweise)  

30 Arbeitstage (unter Zugrundelegung einer 5-Tage-Arbeitswoche) 

  

Zusätzliches Urlaubsgeld  

Keine gesonderte Vereinbarung 
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Jahressonderzahlung (auszugsweise) 

Vollbeschäftigte Arbeitnehmer, die am 30. November eines Jahres in einem unge-
kündigten Arbeitsverhältnis stehen, erhalten eine im Monat Dezember auszuzah-
lende Jahressonderzahlung in Höhe von 1.150 EUR als festen Bestandteil und 150 
EUR als variablen Anteil. 
 
Auszubildende: 
Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, ha-
ben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. Die Jahressonderzahlung beträgt 90 
v. H. des den Auszubildenden für November zustehenden Ausbildungsentgelts. 
 
Vermögenswirksame Leistung (auszugsweise)  

Für Vollbeschäftigte: 6,65 € monatlich 
Für Auszubildende: 13,29 € monatlich 
 

 
 
Der Tarifdaten-Auszug gibt einen informativen, auszugsweisen Überblick. Eine Haftung für Aktu-
alität als auch inhaltliche Richtigkeit kann nicht übernommen werden. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.zefas.sachsen.de oder wenden Sie sich an die Tarif-
auskunft des ZEFAS unter tarifanfrage@zefas.sachsen.de.  
 
 
 


